
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLLDES~
“rnt Fr Raump~anung

DES KANTONS SOLOTHURN

15. Juli 1986 Nr. 2275

EG Luterbach: Genehmigung Zonenanpassung Strassen— und
Baulinienpian sowie Baulandumlegung im
Gebiet “Weizacker“ / Abweisung der
Beschwerden

Die Einwohnergemeinde Luterbach unterbreitet die Zonen—

anpassung, den Strassen— und Baulinienplan und die Bau—

landumlegung ~Weizacker~ zur Genehmigung.

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwägung:

1.

Zonenanpassung

Die vorliegende Zonenanpassung — es erfolgte weder eine

Einzonung noch eine Um— oder Auszonung -~ musste nur

deshalb vorgenommen werden, weil im Gebiet Weizacker

eine Baulandumlegung durchgefuhrt wird und aus diesem

Grunde die Strassenführungen geändert und verschoben

oder neu geplant werden mussten. Die Anpassung lag in

der Zeit vom 24. Mai bis 24. Juni 1985 öffentlich auf.
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Einsprachen dagegen erfolgten nicht, Der Plan wurde

vom Gemeinderat am 18. November 1985 genehmigt. Einer

Genehmigung der Zonenanpassung steht daher weder formell

noch materiell etwas entgegen.

II-

Strassen- und Baulinienpian

Dieser lag in der Zeit vom 24. Mai bis 24. Juni 1985

öffentlich auf. Innert der Frist haben

— Otto Lehmann, Derendingenstr. 22, 4708 Luterbach

— Marie Richard, Derendingenstr. 239 4708 Luterbach

— Rosemarie Dysli9 Derendingenstr. 189 4708 Luterbach

beim Gemeinderat Einsprachen eingereicht9 die vom Ge

meinderat jedoch abgelehnt, wurden, soweit darauf einzu—

treten war,

Gegen diesen Entscheid haben alle 3 Einsprecher beim

Regierungsrat Beschwerde erhoben. Alle BeschwerdefUhrer

sind vom Plan direkt betroffen und daher zur Beschwer

de legitimiert9 so dass grundsätzlich darauf einzutre

ten ist. Die Beschwerden wurden form— und fristgerecht

eingereicht.

1. Otto Lehmann

Der BeschwerdefUhrer hat nicht nur gegen den Stras—

sen- und Baulinienplan sondern auch gegen die Bau—

landumlegung Beschwerde eingereicht. Im letzten



Verfahren macht er auch Einwände gegen die Zonen-

und Erschliessungsplanung geltend9 so dass diese

zusammengefasst hier zu behandeln sind. Die Beschwer

de gegen die Baulandumlegung wird unter III Sei—

te 6 ff behandelt.

Er stellt folgende Anträge:

— Die Erschliessung in diesem Gebiet sei auszuset

zen, bis abgeklärt sei9 ob die im Jahre 1977

eingezonten Industrieflächen der neuen Raumpla—

nungsgesetzgebung entsprechen.

— Der Zonenplan sei vorgängig den Bestimmungen

der neuen Gesetzgebung anzupassen9 so insbeson

dere was die Industrie— und Gewerbezone betreffe.

— Zuerst seien die Fruchtfolgeflächen auszuscheiden

und ~5ffentlich zu publizieren, bevor eine Er—

schliessungsmassnahme getroffen würde.

Die vorliegende Erschliessung stützt sich auf den

vom Regierungsrat im Jahre 1979 (nicht 1977) geneh

migten Zonenplari der Gemeinde Luterbach. Dieser

Zonenplan ist nach wie vor rechtskräftig und somit

formell— wie materielirechtlich sowohl bundes—

wie kantonalrechtljch verbindlich (vgl. Art. 35

Bundesgesetz über die Raumplanung = RPG und § 155

kantonales Baugesetz = BauG).

Gemäss den erwähnten Gesetzen ist die Planungsbe—

h~5rde — dies ist im Kanton Solothurn der Gemeinde

rat — verpflichtet, die rechtsgültig ausgeschie

denen Bauzonen zu erschliessen und so der Ueber—
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bauung zuzuführen. Mit dem vorliegenden Plan wird

dieser Pflicht nachgelebt. Ein Erschliessungsplan

hat daher aufzuzeigen, wie und wo die einzelnen

Grundstücke zu erschliessen sind.

Was der Beschwerdeführer geltend macht, sind Ein

wände gegen die Zonenplanung ganz allgemein und

gegen die ausgeschiedene Industriezone im beson

deren, die jedoch nicht Gegenstand eines Erschlies—

sungsplanes sind noch sein können. Auch für die

Festsetzung der notwendigen Fruchtfolgeflächen

ist ein besonderes Verfahren vorgesehen. Der Gemein

derat ist deshalb zu Recht auf diese Einsprachebe—

gehren nicht eingetreten bzw. hat sie zu Recht

abgewiesen, soweit darauf einzutreten war.

Trotzdem ist der Beschwerdeführer darauf hinzuwei

sen, dass die Bauzone von Luterbach sehr wohl nach

den Planungsgrundsätzen des neuen Rechtes erstellt

worden ist. Der Beschluss des Regierungsrates vom

22. Juni 1979 und eine Woche vor Inkrafttreten

des Baugesetzes erging unter voller Berücksichti

gung des damals schon bekannten RPG und des vom

Volk angenommenen BauG. Die u.a. auch angefochtene

Industr‘iezone Attisholz wurde im übrigen 1982,

also unter der Herrschaft des neuen Rechtes, geneh

migt. Der Regierungsrat hat damit implizite auch

eine Aussage zur Industriezone Weizacker gemacht.

Gegen die Erschliessung an sich erhob der Beschwer

deführer keine Einwände ausser, dass sie überdi—

mensioniert sei, Eine Begründung9 warum die Stras—
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sen Uberdimensioniert seien, wird vom Beschwerde—

führer nicht geliefert. Er kann daher auch nicht

erwarten, dass der Regierungsrat auf einen allgemein

gehaltenen Einwand Stellung bezieht.

2. Marie Richard

Sie stellt die gleichen Anträge wie der Beschwerde—

führer Otto Lehmann. Es wird deshalb auf die Erwä

gungen unter II. Ziffer 1 verwiesen.

3. Rosemarie Dysli

Auch sie stellt die bekannten Begehren — die Be—

schwerden sind offenbar aufeinander abgestimmt —

bezüglich der Sistierung des Verfahrens usw. Aus

diesem Grunde sei auch hier auf die Erwägungen

in II. Ziffer 1 verwiesen.

Gegen die Erschliessungsplanung hat die Beschwerde—

führerin zwei Anträge vorzubringen, zum einen soll

der Fussweg entlang der geraden Wohnzonengrenze

ohne Knie gegen Haus Nr. 16 geführt werden, zum

anderen verlangt sie eine Verschmälerung der Indu—

striestrasse auf 5—6 m Breite.

Die vorgesehene Erschliessung entspricht jedoch

der Funktion der Strassen und ist weit davon ent

fernt - im Hinblick auf § 18 Abs. 2 BauG unabding

bare Voraussetzung für eine Zurückweisung — quali

fiziert unzweckmässig zu sein. Das nahe gelegene

Ackerland liegt in der Bauzone, deshalb sind für



die Landwirtschaft auch gewisse nicht Uberzubewer—

tende Nachteile in Kauf zu nehmen,) welche jede

Erschliessungsplanung mit sich bringt.

Die unterbreitete Erschliessung ist recht— und zweckmäs

sig. Das Verfahren ist richtig durchgeführt worden,

so dass der Strassen- und Baulinienplan zu genehmigen

ist.

Alle drei Beschwerden sind somit kostenfällig abzuwei—

sen.

III.

Bau1andum1egu~

Mit RRB Nr. 735 vom 6. März 1984 wurden die Grundlagen

nach § 10 BLU-V genehmigt. Aufgrund dieser Grundlagen

nahm die Gemeinde die Neuverteilung der Grundstücke

vor. Die zur Genehmigung unterbreiteten notwendigen

Unterlagen lagen in der Zeit vom 24. Mai bis 24. Juni

1985 ~5ffentlich auf. Während dieser Frist haben die

unter II genannten Beschwerdeführer ebenfalls gegen

die Neuzuteilung Einsprache erhoben. Der ablehnende

Entscheid der Baulandumlegungskommission wurde ebenfalls

mit Beschwerde an den Regierungsrat weitergezogen.

1. Otto Lehmann

Die gleichen Begehren, die der Beschwerdeführer

gegen den Strassen— und Baulinienplari schon gestellt

hat) bringt er auch hier wieder vor. Die Begehren~,



das Verfahren zu sistieren, zuerst ein Zonenplan-~

verfahren durchzuführen eine Interessenabwägung

hinsichtlich der Fruchtfolgeflächen vorzunehmen

usw. sind aber auch nicht Gegenstand des Bauland—

umlegungsverfahrens9 so dass darauf nicht einzutre

ten ist. Die gestellten anderen Anträge sind hier

aus folgendem Grund nicht zu hören: Gegenstand

des vorliegenden Verfahrens ist die Neuverteilung

der Grundstücke. Es kann in diesem Verfahren nicht

darum gehens, abzuklären, ob eine Baulandumlegung

opportun und rechtmässig sei. Dies wäre im ersten

Verfahren (Grundlagen des Altbestandes -~ genehmigt

durch RRB Nr. 735 vom 6. März 1984) geltend zu

machen gewesen. Derartiges wurde vom Beschwerde—

führer in jenem Verfahren jedoch nicht geltend

gemacht. Zu Recht hat er dies nicht getan; denn

die Umlegung war damals und ist auch heute noch

rechtmässig. Wäre dem nicht so, würde das vom Gesetz

vorgesehene zweigeteilte Verfahren (~ 10/16 und

20 BLU-V) illusorisch.

Einzig auf Begehren Nr. 7 kann eingetreten werden,

wo er geltend macht, er habe nach § 89 Abs. 2 BauG

Anspruch auf Zuteilung an ähnlicher Lage. Man habe

ihm aber minderwertiges Land, schlechtere Verkehrs—

lage und ganz allgemein schlechtere Lage zugeteilt.

Er verlange daher Zuteilung an die Hofparzelle

Rosemarie Dysli.

Erstens wurde ihm das Land angrenzend an die Hof

parzelle Dysli zugeteilt, allerdings getrennt durch

die neu geplante Industriestrasse, womit seinem

Begehren bereits entsprochen wurde. Zweitens musste
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ihm wegen der Linienführung der geplanten Industrie

strasse und wegen des allgemeinen Abzuges (kleinerer

Anspruch) die Parzelle nach Westen erweitert werden9

damit ihm die anspruchsberechtigte Fläche auch

zugeteilt werden konnte. Drittens wurde ihm die

Fläche so zugeteilt, dass er keine durch eine Stras

se durchschnitte Fläche erhielt9 womit auch vom

Gesichtspunkt der Landwirtschaft her ihm die best

mögliche Fläche zugeteilt werden konnte. Unerfind

lich ist aber, wie der Beschwerdeführer aus § 89

Abs. 2 BauG die von ihm angeführten Neuzuteilungs

grundsätze herauslesen kann. Er hat nach dem allge

meinen Abzug (~ 89 Abs. 1 BauG) nur Anspruch auf

die gleiche Fläche9 mehr sagt weder das Gesetz

noch das Bundesgericht.

Wie schon erwähnt, geht es hier um eine Baulandumle—

gung und nicht um eine landwirtschaftliche Melio

ration9 so dass mit Fug und Recht nicht behauptet

werden kann9 die neu zugeteilte Fläche sei hinsicht

lich Landwert und Eignung als Industrieland nicht

ähnlich wie die Fläche im Altbestand.

Zudem äussert sich der Beschwerdeführer9 was er

schon auf Gemeindeebene getan hat9 derart9 dass

er nicht bauen und nicht verkaufen sondern weiterhin

Landwirtschaft betreiben wolle. Die Gemeinde nahm

diesen Wunsch zum Anlass9 ihm nicht Land in der

Nähe der bestehenden bereits erschlossenen Bauzone

zuzuteilen9 sondern eben etwas abseits davon. Direkt

kommt die Neuzuteilung somit dem Wunsch des Beschwer—

deführers nach9 indirekt aber auch der Gemeinde

und den andern nicht bauwilligen GrundeigentUmern



in diesem Gebiet, da sie kein Interesse hat, Land,

das vorläufig baulich nicht genutzt oder verkauft

wird, mit teuren Geldern zu erschliessen.

Sofern der Beschwerdeführer weiterhin der Meinung

ist, das zugeteilte Land sei minderwertig, steht

ihm der Weg über die Schätzungsinstanzen(Schätzungs

kommission und in zweiter Instanz das Verwaltungs-~

gericht) offen. Hier kann darauf nicht eingetreten

werden.

Die Beschwerde ist somit abzuweisen, soweit darauf

einzutreten ist.

2. Marie Richard

Im Baulandumlegungsverfahren macht diese Beschwerde—

führerin vor allem Entschädigungsforderungen geltend

und opponiert wegen der Zonierung, überdimensionier—

ter‘ Strassen und hat Wünsche betreffend Fruchtfolge—

flächenausscheidung. Wie bereits unter II. und

III. Ziffer 1 dieses Entscheides dargestellt9 sind

diese Begehren nicht Gegenstand der vorliegenden

Planungen. Es kann darauf nicht eingetreten werden.

Auch auf das Entschädigungsbegehren kann nicht

eingetreten werden, da dafür ein separates Verfahren

vor den Schätzungsinstanzen vorgesehen ist.

Nur kurz sei hier jedoch erwähnt, dass hier Bauland

und nicht Landwirtschaftsland umgelegt wird. Der

Wert des Grundstückes ist allein durch die Zugehö—
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rigkeit zur Industriezone bestimmt) ob die Beschwer—

defuhrerin dies subjektiv so sieht oder nicht.

In diesem Sinne ist der alte und der neue Besitz

stand v~5llig gleichwertig9 sofern nicht sogar eine

Wertsteigerung durch die Umlegung entsteht, Eine

Baulandumlegung hat die Interessen der baulichen

Nutzung und erst in zweiter Linie die Interessen

der Landwirtschaft zu beachten. Zudem gilt das

gleiche wie schon bei der Beschwerde Lehmann Erwähn

te, will doch die Beschwerdeführerin weder verkau

fen, bauen noch Erschliessungskostenbeiträge bezah

len. Diesem Umstand trägt die vorgenommene Neuzutei

lung voll Rechnung.

Die Beschwerde ist abzuweisen9 soweit darauf einzu

treten ist.

3, Rosmarie Dysli

Auch hier macht die Beschwerdeführerin das gleiche

wie die bereits behandelten Beschwerden geltend.

Bezuglich der Begehren um Sistierung des Verfah

rens usw. sei auf das Vorerwähnte verwiesen.

Zu den Einwänden9 welche die Neuzuteilung selber

betreffen - und nur diese gehören in dieses Verfah

ren — ist folgendes zu bemerken:

Die Zuteilung von Land im Rahmen einer Baulandumle

gung kann rein vorn Zweck her beim besten Willen

nicht primär auf Pachtverhältnisse und landwirt

schaftliche Nutzung abstellen. Die Beschwerdeführe—

rin erhält zudem Land, da wo sie es im alten Be—
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sitzstand schon hatte. Sie hat keinen Anspruch

darauf~, dass daran anschliessendes Pachtland auch

dort verbleibt, Zudem bringt die Arrondierung des

Bauernhofes unter Vergrösserung des Umschwunges

und der von ihrem Ehemann selig gewünschten Belas—

sung von Parzellen im Bauland der Beschwerdeführerin

nur Vorteile. Die kleinen durch die Strassenfüh—

rungen bedingten runden Grundstücksgrenzen fallen

dabei nicht ins Gewicht und bringen auch von der

Bewirtschaftung her keinen Nachteil.

Einwände betreffend Nichtzuteilung von Pachtland

an ihr eigenes GrundstUck kann sie gar nicht geltend

machen, da sie nicht legitimiert ist.

Auf alle anderen Begehren ist hier nicht einzutre

ten9 da sie nicht Gegenstand dieses Verfahrens

sind, Diese Begehren wurden bereits unter II. und

III. Ziffer 1 und 2 behandelt9 so dass darauf verwie

sen werden kann.

Die Beschwerde ist abzuweisen9 soweit darauf einzu

treten ist.

IV.

Die von der Gemeinde Luterbach unterbreitete Baulandumle—

gung ist recht— und zweckmässig. Das Verfahren wurde

richtig durchgeführt9 so dass diese genehmigt werden

kann.

— 11 —



Es wird

beschlossen:

1. Die Zonenanpassung im Gebiet ~Weizacker~ der Ein—

wohnergemeinde Luterbach wird genehmigt.

2, Der Strassen— und Baulinienpian im Gebiet ~Weiz—

acker~ der Einwohnergemeinde Luterbach wird geneh

migt.

3. Die Beschwerden Lehmann, Richard und Dysli gegen

den Erschliessungsplan werden abgewiesen9 soweit

darauf einzutreten ist.

4. Die Einwohnergemeinde Luterbach wird verhalten9

dem Amt fUr Raumplanung noch je 4 Pläne (je 1 Plan

reissfest) der in Ziffer 1 genannten Zonenanpassung

und des in Ziffer 2 genannten Strassen— und Bau—

linienpianes - versehen mit den Genehmigungsver—

merken der Gemeinde - bis 30. August 1986 zuzustel

len.

5. Die Baulandumlegung ~Weizacker“ der Einwohnerge

meinde Luterbach wird grundsätzlich genehmigt.

6. Die Beschwerden Lehmann, Richard und Dysli gegen

die Baulandumlegung werden abgewiesen9 soweit darauf

einzutreten ist.
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7. Die Einwohnergemeinde Luterbach wird beauftragt,

die in Ziffer 5 genannte Baulandumlegung vermar—

ken und vermessen zu lassen. Es sind 4 Pläne (1 Plan

reissfest) und 4 EigentUmer~.. und Flächentabellen

sowie 4 Dienstbarkejtenverzeichnisse im alten und

neuen Zustand dem Regierungsrat zur definitiven

Genehmigung zu unterbreiten.

8. FUr die durch das Unternehmen bedingten grundbuch—

liehen Eintragungen, Aenderungen und Löschungen

werden keine Grundbuch— und andere Amtschreiberei—

gebUhren und fUr die Eigentumsübertragungen keine

HandänderungsgebUhren erhoben.

9. Ueber die Erhebung einer Kapitalgewinnsteuer ent

scheiden die zuständigen Steuerbehörden.

10. Die Kosten des Verfahrens inkl. Entscheidgebühren

im Betrage von je 400 Franken haben Otto Lehmann,

Marie Richard und Rosemarie Dysli zu bezahlen.

Die geleisteten Kostenvorschüsse werden verrechnet.

Der Staatsschrejber:
i.V. ~i

Kostenabrechnung und
Verteiler Seite 14
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Kostenabrechnungen

Otto Lehmann, Luterbach

Kostenvorschuss: Fr. 400.— (v. Kto. 119.650 auf
Verfahrenskosten~ Fr. 400.— Kto. 2000.431.00

umbuchen)

Fr.

Marie Richard, Luterbach

Kostenvorschuss: Fr. 400.-- (v. Kto. 119.650 auf
Verfahrenskosten: Fr. 400.—— Kto. 2000,431.00

umbuchen)

Fr.

Rosemarie Dysli9 Luterbach

Kostenvorschuss: Fr. 400.—- (v. Kto. 119.650 auf
Verfahrenskosten: Fr. 400.-— Kto. 2000.431.00

umbuchen)

Fr.

Einwohnergemeinde Luterbach

Genehmigungsgebuhren:

— Zonenanpassung Fr. 150.---. (Kto. 2000.431.00)
— Strassen— und Bau—

linienpian Fr. 150.—- (Kto. 2000.431.00)
- Baulandumlegung Fr. 250.— (Kto. 2000.431.00)

Publikationskosten: Fr. 23.---- (Kto. 2020.435,00)

Fr. 573.—— (Staatskanzlei Nr. 208)
(Kto.Krt, 111.157)

Verteiler Seite 15
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Geht an:

Bau~-Departement (2) pw/br
Rechtsdienst (2) pw, mit BLU—Unterlagen
Tiefbauamt
Hochbauamt

/ Amt für Raumolanung (2)2 mit je 1 gen. Zonenanpassung
und Strassen~ und Baulinienpian (später)

-~ Departementssekretär
-~ Steuerverwaltung (2)
— Steuerkommission Kriegstetten, 4500 Solothurn

Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung (2)
— Finanzverwaltung (2)2 zum Umbuchen

Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn

/ Amtschreiberei Kriegstetten, 4500 Solothurn, mit je
1 gen. Zonenanpassung und Strassen— und Baulinienplan
(später)

J Katasterschatzung (2), mit je 1 gen, Zonenanpassung
und Strassen— und Baulinienpian (später)

-~ Baukommission der Einwohnergemeinde, 4708 Luterbach
/ Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4708 Luterbach (2)9

mit je 1 gen. Zonenanpassung und Strassen— und Bau—
linienplan (später)9 Belastung im Kontokorrent /
EINSCHREIBEN
Einwohnergemeinde Luterbach, zu Handen der Ausführungs
kommission Baulandumlegung ~Weizacker~‘, 4708 Luterbach
Ingenieurbüro Weber9 Angehrn, Meyer, Kapuzinerstras-—
se 11, 4500 Solothurn
Herrn Otto Lehmann, Derendingenstr. 229 4708 Luterbach,
EINSCHREIBEN

— Frau Marie Richard, Derendingenstr. 23, 4708 Luterbach,
EINSCHREIBEN

— Frau Rosrnarie Dysli, Derendingenstr. 18, 4708 Luterbach,
EINSCHREIBEN

— Amtsblatt, Publikation des Dispositivs Ziffer 1 und 2
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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL .DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

6. März 1984 Nr~ 735

EG Luterbach: Genehmigung Grundlagen BLU “Weizack‘~r~ /
Beschwerd~n Dysli und Aebi

Die EiaaWb‘hnergemeinde .Luterbach unterbreitet, die für die Bau
landumlegung “Weizacker“ notwendigen Unterlagen nach § 10
der Verordnung über Baulandumlegung und Grenzbereinigung
(Darstellung des Altbestandes und Reglement über die speziellen
-Bedingungen‘>~‘zur Genehmigung. Diese lagen ordnungsgemäss vom
1~ Mai bis 13. Juni 1,983 ~ffentl‘ich a~if. Während.. die~er Frist
‘sind bei de~ Au‘sführungskommission verschiedene Eiflspraohen
eingereicht« wörden, welche diese abgewiesen hat, Gegen diesen

~Entscheid haben die Grundeigentümer

W, Ä~bi~Tschudin, Weizackerstrasse 2, 4708 ‘Luterbach

und
•‘~d~- ~ ;“-‘,~

::F‘~tz Dysl,i, Landwirt, 4708 Luterbach

beim Regierungsrat Beschwerde eingereicht.

h~gierungsrat stellt fe st und zieht in Erwäguxig

1.

Die beiden Beschwerdeführer sind Grundeigentümer im Gebiet, we1che~
durch eine Baulandumlegung umgestaltet werden soll, und vom Ent
~cheid der Ausführungskomrnission betroffen. Sie sind zur Beschwerde
legitimiert. Auf die rechtzeitig eingereichten Beschwerden ist
grundsätzlich einzutreten,

II,

• 1.‘ ~ Beschwerde W, Aebi wird aber vön ‘der Geschäftskontrolle
~bge schrieben, nachdem der Beschwerd:efUhrer den eingeforderten
Kostenvorschuss - auch auf Mahnung hin - nicht einbezahlt hat.
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2, Der Beschwerdeführer Dysli stellt den Antrag, seine Parzelle
GB 109 aus dem Umlegungsperimeter zu entlassen; der Einbezug
dieser Parzelle sei nicht nötig, weil an den Grenzen nichts
ändere, Als Eventualantrag stellt er das Begehren, dass beim
~Bel~sen des Grundstückes im Perimeter alle Werte nach land
wirtschaftlichen Gesichtspunkten gerechnet werden müssten~

3. Die Ausführungskommission beantragt, die Beschwerde sei
abzuweisen, weil die Anliegen des Beschwerdeführers in den
‘ie)~~ingungeibei~ückSichtigt würden; so sei für die
Landwirtschaftsparzelle kein Abzug vorgesehen und bei den
Verfahrenskosten werde auf die landwirtschaftliche Parzelle
ebenfall~ Rücksicht genommen.

III,

Nach § 7 Absatz 1 BLU.-V sind alle nicht Uberbauten und Uber.~
bauten Grundstücke, Grundstücksteile oder Rechte einzubeziehen,
ohne die eine Baül~ndüfnlegung nicht zweckmässig durchgeführt
werden könnte, Allerdi~gs können nach § 7 Absatz 2 BLU-V Grund
stücke, deren Rechte und Grenzen nicht geändert werden sollen
ode~ durch deren Einbezug die Baulandumlegung wesentlich erschwert
würde, von dieser ausgenommen werden.

Diese Bestimmung ist klar und bed~utet, dass sowohl überbaute
wie nicht überbaute ~±‘undstück~iü die Baülandumlegung, ein~
bezogen oder ausgenommen werden, wenn die entsprechenden Vor
aussetzungen erfüllt sind, Damit wird aber nichts darüber aus~
gesagt, ob auch ausserhalb der Bauzone liegende Grundstücke
oder Grundstücksteile etnbezogen werden können, Um diese Frage
zu entscheiden, muss auf die Bestimmungen des Baugesetzes

(~ 78 ff, BauG) zurückgegriifen werden, Nach § 83 BauG besteht
die Baulandumlegung in der amtlichen Zusammenlegung und Neu
verteilung von Grundstücken in der Bauzone, Nach § 78 Absatz
2 BauG kann das Siedlungsgebiet, soweit es zweckmässig ist,
in eine g terzu en1e~ einbezogen werden, Die Frage, ob
Grundstücke ausserhalb der Bauzone;~n4Grund.stücksteile von
Bauzonengrundstücken,. die. über die ~:Zonengrenze hinausragen,
mittels BaulandumlegungumgeJ,egt:werden können, ist damit aber
nicht entschieden, In Analogie zu § 78 Absatz 2 BauG müssen
auch ausserhalb der Bauzone gelegene Grundstücke oder Grund
stücksteile in die Baulandumlegung einbezogen werden können,
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wenn die Baulandumlegung ohne deren Einbezug nicht zweokmassig
durchgeführt werden könnte oder wenn die Baulandumlegung für
die ni~ht einbezogenen Grundstücke oder Grundstücksteile
wesentliche Nachteile mit sich bringen würde oder wenn deren
Ein1~ezug ~us planerischen Gründen zweckmässig ist, indem sie
der Entf~lchtung der Nutzung dient0

In all diesen Fällen ist aber Voraussetzung, dass die Umlegung
vorrangig der in §83 Absatz 2 BauG genannten Zwecken dient,
wobei zudem beim Ein‘c~~ug v~ N~i~bauiand Zurückhaltung zu

üben ist0

Der vorliegende Fall ist klassisch hinsichtlich des Einbezuges
von Nichtbauland in die Baulandumlegung. Eine Parzelle, die
betroffen wird, hat die Grundbuchnummer 112, Diese ist
ca. 200 m lang und ca0 13 m breit, wobei ca. 174 m im Bau—
gebiet liegt, der Rest sich aber ausserhalb der Bauzone
befindet, Ob die Parzelle 112 wiederum teils als Bauparzelle
und teils als Lai~dwirtschaftsparzelle zugeteilt werden kann,
muss die Neuzute~lung erbringen. Im heutigen Zeitpunkt kann
darüber eine eindeutige Aussage nicht gemacht werden, Fest
steht nur, dass dem Beschwerdeführer nach der Neuzuteilung
sowohl von der Erschli~ssung wie von der Nutzungsmöglichkeit
her ein Vorteil entsteht, Der Bauzonengronze entlang ist eine
Erschliessungsstra~se gep1~nt, die sowohl das Baugebiet wie
das Landwirtschaftsgebiet erschliesst und zugleich als
rückwärtige Erschliessung der Kantons~trasse dient, Ein Teil
der Fläche wird sicher südlich der zukünftigen rückwärtigen
Erschl~essungsstrasse zugeteilt werden können, was automatisch
zur Arrondierung ~ro~ C‘-~ 109 fü~t. Um dem Beschwerdeführer
hier zusätzlich Mutationskosten zu sparen und um eine Bauland—
umlegung zweckmässig durchführen zu können, was wiederum einen
Vorteil, insbesondere einen finanziellen Vorteil bildet, muss
au~h die Landwirtschaftsparzelle GB 109 in die Umlegung ein
be~ogenwerden, weil die Kosten dieser Mut~ai in die Umlegungs—
kosten eingerec~rnet werden können, an die sämtliche Beteiligte
ihren Beitrag~leistenmUssen0 Zudem werden, obwohl die Parzelle
ausserhalb der Bauzone in das Umlegungsverfahren einbezogen
wurde, für diese Parzelle keine Abzüge für das öffentliche
Strassenareal vorgesehen, Auch bei der Festlegung der Ver—
fahrenskosten darf die Parzelle 109 nur soweit einbezogen



als aus ‚der Umle~g auch diesem Grundstück Vorteile
erwae~sen~ Eine, genaue Beurteilung dL~ser Frage kann, aber
erst im speziell dafür vorgesehenen ur,c1 nachfolgenden Ver~
fahren stattfinden,

Auch ~d~r Eventualantrag des Beschwerdeführers kann: ‘nicht gut~
geheissen werden, Denn es kommt darauf an, wieviel Fl~.che
wiederum im Baugebiet und wieviel im Landwirtschaftsgebiet
zugeteilt werden kann, Bei der Zuteilung im Baugebiet kann
sicher nicht nach landwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu~
geteilt werden, Etwas anders liegt es bei der Zuteilung
ausserhalb des Baugebietes, also insbesondere für GB 109;
hier sind sicher landwirtschaftliche Gesichtspunkte mit—
zu1~erücksichtigen. Darüb‘et kann aber erst dann diskutiert
werden, w~nn der Neuz‘uteilungsvorschlag ausgearbe±tet ist
und‘die Wunschtage abgehalten wurden und somit feststeht,
wieviel Land dem Beschwerdeführer wiederum in der Bauzone
zugeteilt werden kann,

Dte Beschwerde ist somit vol1umf~.nglich abzuweisen, Per
Beschwerdeführer hat an die Kosten des Verfahrens inklusive

* :Entscheidgebühr einen Anteil von‘ 300 Franken zu bezahlen,
welcher mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrecbx.et wird.

‘Es wird . ‘ ‘

beschlossen:

1, Die Beschwerde Dysli wird abgewiesen, soweit darauf ein
zutreten ist,

.2. Der Beschwerdeführer hat.an. die Kostendes Verfahrens samt
einer Entscheidgebühr einen Anteil voi~ 300 Franken zu

• bezahlen, welcher mit dem geleisteten KostenvorscI~.uss
verrechnet wird, ‚

3~ Die Beschwerde W. Aebi wird wegen Nichtbezahlens ~.es
‘“Koste~vorschuss~s von der Geschäftskontro11~ abgeschrieben.

• • 4~‘ Die Grundlagen (Darstellung des Altbestandes und Reglement
Über die speziellen Bedingungen) für die DurchfUh~ung der
Baulandumlegung ‘1Weizacker“ der Einwohnergemeii~d~ Luterba~~n
werden genehmigt.



5, Die Einwohnergemeinde Luterbach wird beauftragt, aufgrund

von § 87 Absatz 3 BauG das Veränderungsverbot unter Beilage

des Altbestandes im Grundbuch anmerken zu lassen0

Fritz Dysli,Lutarbach

Kostenvorschuss: Fr. 300.-— (v, Kto. 119.650 auf

Fr. 300.-- Kto. 2000,431.00 Umbuchen)

Genehmigungsgebühr: Fr. 100,-- ~Kto, 2000,431.00
Publikationskosten. Fr. 18.-- ~Kto, 2020,435,00

zahlbar innert Fr, 118.-— (Staatskanzlei Nr. 65~ ES

Der Staatsschreiber

O~

Bau-Departement (3) pw/br
Rechtsdienst pw
Departement ss ekretär
Amt für Raumplanung (3)
Finanzverwaltung (2), zum Umbuchen
Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung (2)
Baukommission der Einwohnergemeinde, 4708 Luterbach
Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4708 Luterbach,

mit Einzahlungsschein/EINSCHREIBEN
Herrn A, Lack, Präsident der Ausführungskornmission der

Einwohnergemeinde, 4708 Luterbach, EINSCHREIBEN
Ingenieurbüro Weber, Angehrn, Meyer, Kapuzinerstrasse 11,

4500 Solothurn
Herrn Fritz Dysli, Landwirt, 4708 Luterbach, EINSCHREIBEN
Herrn W, Aebi-Tschudin, Weizackerstrasse 2, 4708 Luterbach,

EINSCHREIBEN





AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERuNGsRATE5 DES KANTONS S0L0THURN
VOM

24. März 1961 Nr. 1627

1. Die Einwohner~emeinde Luterbach hat in den Jahren 1958/59

im Gebiete des ~‘Kreuzfe1d“ eine Baulanduml~~g durchgefU.hrt, die

vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 1888 vom 5. April 1960 grund—

sätzlichund mit Beschluss Nr. 4522 vom 30. August 1960 definitiv

genehmigt worden ist. Das zur Anlage öffentlicher Strassen benötigte

Land wurde den Grundeigentumern im Mittel mit Fr. 10.—— pro m2

entschädigt. Das ordentliche Schätzungsverfahren vor der kantonalen

Schätzimgskommission wurde nicht durchgeführt, da sich die Gemeinde

mit den an der Baulandumlegung beteiligten GrundeigentUmern gütlich

zu verständigen vermochte.

Nachträglich verlangte die Erbengemeinschaft des Meinrad

Fluri, Luterbach, dass ihr für einen Teil des abgetretenen Landes

eine höhere Quadratmeterentschädigung als Fr. 10.—— entrichtet werde.

Der Einwohnergemeinderat Luterbach wies dieses Begehren am 21. Februar

1961 ab. Gegen diesen Beschluss erhob die Erbengemeinschaft des

Meinrad Pluri, vertreten durch die Herren Dres, Fritz und Viktor

Egger, Fürsprecher und Notare, Solothurn, mit Zuschrift vom 10. März

1961 beim Regierungsrat Beschwerde.

II. A. Die Beschwerdeführerin beantragt, es sei unter Kosten—

und Entschädigungsfolge

1. der Entscheid des Gemeinderates Luterbach vom 21. Februar

1961 aufzuheben,

2. den Gemeinderat Luterbach zu veranlassen, für die Hälfte

der abgetretenen 9,45 a einen höheren Preis zu bezahlen als der

für das Strassengebiet bezahlte Preis von Fr. 10.--.

Zur Begründung führt sie im wesentlichen aus, es sei nur

etwa die Hälfte des Landes, das sie zur Anlage öffentlicher Strassen

habe abtreten müssen, zur Erschliessung ihres neuen Besitzstandes

verwendet worden. Sie sei aber nur bereit, allein für dieses Land

eine Quadratmeterentschädigung von Fr. 10.- zu akzeptieren. Für

das übrige abgegebene Land müsse ihr der ortsübliche Baulandpreis,

der gegenwärtig in dieser Lage mindestens Fr. 30.--— betrage, vergütet
t.Tfl ‘nr1 n In
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B. Der Einwohnergemeinderat Luterbach widersetzte sich diesem

Begehren im wesentlichen aus folgenden Gründen: Es sei zwar nicht

das ganze9 von der Erbengemeinschaft des Meinrad Fluri abgetretene

Land zur Erschliessung ihres eigenen Besitzstandes, wohl aber, zusammen

mit dem von den übrigen Grundeigentümern abgegebenen Boden9 zur Anlage

eines Wegnetzes innerhalb des Landumlegungsperimeters verwendet worden.

Beim Baulandumlegungsverfahren sei eben wesentlich, dass jeder beteiligte

Grundeigentümer im Verhältnis der eingeworfenen Grundfläche das zu

Strassen im ganzen Umlegungsgebiet benötigte Land abzutreten habe. Die

Erbengemeinschaft des Meinrad Fluri habe aber prozentual nicht mehr

Land als die anderen, an der Umlegung beteiligten Grundeigentümer

abgeben müssen.

III. Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwä~ng~

Streitige Entschädigungsansprüche, die im Zusammenhang mit

einer Baulandumlegung gestellt werden, sind auf Grund der gesetzlichen

Bestimmungen und nach konstanter Praxis im ordentlichen Schätzungs—

verfahren von der kantonalen Schätzungskommission und im Rekursfall vom

Obergericht zu beurteilen (~ 2 der Verordnung über die Umlegung oder

Zusammenlegung von Bauland vom 16. Februar 1954, §~ 27 und 17 des

Gesetzes über das Bauwesen vom 10. Juni 1906 und seitherigen Abänderun—

gen Grundsätzliche Entscheide des Regierungsrates, Heft. 1957, Nr. 24).

Diese Organe haben nicht nur über die Entschädigungsbemessung zu be—

finden, sondern auch die formellen Voraussetzungen der geltend gemachten

Entschädigungsansprüche zu beurteilen. Wegen sachlicher Unzuständigkeif.

kann daher der Regierungsrat auf die Beschwerde nicht eintreten.

Den Parteien bleibt es indessen unbenommen, mangels einer Verständigung

das oraentliche Schätzungsverfahren einzuleiten.

Es wird

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Erbengemeinschaft des Meinrad Fluri,

Luterbach, vertreten durch die Herren Dres. Fritz und Viktor Egger,

Fürsprecher und Notare, Solothurn, vom 10. März 1961 gegen den Be—

schluss des Einwohnergemeinderates Luterbach vom 21. Februar 1961

wird nichte etreten. Den Parteien bleibt es freigestellt, mangels

Verständigung das ordentliche Schätzungsverfahren einzuleiten.



—3—

~scheidebüh~Fr,_lO.—~ (von Dres. F. & V~ Egger als Vertreter
der BeschwerdefUhrerjn zu bezahlen)
(Staatskanzlei Nr. 364 NN)

Der Staatsschreiber:

Bau-Departement (5)
Kant. Piefbauamt (2)
Kant, Planungsstelle (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes (Fürsprech Sesseii )(2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes (Dr. Müller )(2), mit Akten
Kant, Finanzverwaltung (2)
Kant. Grundbuchinspektorat~ Olten, (2)
Ammamiamt der Einwohnergerneinde Luterbach (2)
Herren Dres. Fritz und Viktor Egger, Fürsprecher und Notare9

Solothurn (2)9 mit Akten
Ingenieurbüro Max Buser, ~engistr. 18, Solothurn





AuszuG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERuNG5RATEs DES KANTONS S0L0THuRN
VOM

5~ April1960 NrG 1888

1, A. Die ohnerj~ ~unterbreitet dem Regierungs—

rat mit dem Ersuchen um generelle Genehmigung das Projekt über

eine Bn~l~t~ im “Kreuzfeld“.

Die Umlegung wurde gem~iss §sS 27 und 29 des kantonalen

Gesetzes über das Bauwesen vom l0~ Juni 1906/10, Dezember 1911/8, Juli

1951 und der Verordnung des Regierungsrates über die Umlegung

oder Zusammenlegung von Bauland vom l6~ Februar 1954 durchge—

fluirt~ Folgende Akten lagen vom 30~ August bis 30~, September 1958

in der Gemeindekanzlei Luterbach bffentlich auf: Perimeterpian, Be—

bauun~splan ]luterbach West (genehmigt durch RRB 549 vom 5~2.l952), Neu

zuteilungsplan, Plan über die Platzgestaltung beim Friedhof,

Grundeigentümer- und FlächenverzeichniS des alten und des

neuen Besitzstandes mit Lastschrift-, Gutschrift— und Entschä—

digungstabelle, Verzeichnis der Dienstbarkeiten, Vor- und An

merkungen des alten und dea :~ien Zustandes~ Die Auflage

wurde im Anzeiger für die Bezirke Bucheggberg und Krieg—

stetten vom 27~ August 1958 publizierte Innert nützlicher Frist

gingen 9 Einsprachen ein, welche durch die vom Einwohnerg.emeinde

rat eingesetzte Schätzungskommission behandelt und erledigt

wurden, Am 27, Juli 1959 genehmigte der Gemeinderat die im Einsprache

verfahren bereinigte Baulandumlegung, Der neue Zuteilungsplan

und die entsprechenden Tabellenauszü~e wurden den Beteiligten

unter Ansetzung einer Einsprachefrist von 15 Tagen ‘zugestellt.

Es gingen 4 Einsprachen ein, von welchen der Gemein&erat 2 teil

weise guthiess und 2 abwies. Drei Einsprecher unternahmen keine

weiteren Schritte mehr.., Dagegen erhob Herr~

~am l2~ Februar 1960 gegen den Ab

weisungsbeschluss des Gemeinderates vom 2, Februar 1960 beim

Regierungsrat~
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B, Herr Ziircher begründet seine Beschwerde im wesentlichen

wie folgt: Er trage sich mit der Absicht, den nördlichen Teil

der in die Umlegung einbezogenen Liegenschaft GB Nr. 1113

gelegentlich als Bauparzelle abzutrennen und zu veräussern.

Indem nun die Nordgrenze dieser Liegenschaft, die ihm unter

der Nummer 18 wiederum zugeteilt worden sei, senkrecht zur

projektierten Erschliessungsstrasse gedreht werde, bestünde

nicht mehr die gleich gute Ueberbauungsmöglichkeit wie vor der

Umlegung, Eine künftige v~ohnbaute müsste zu nahe an die Ost-

grenze gegen das Friedhofareal und in den Schattenwurf des

vorderen, eigenen Wohnhauses gestellt werden, Ferner sei die

Entschädigung für das zur Verbreiterung der Friedhofstrasse

abzutretende Land mit E~, 9,06 zu niedrig bemessen, nachdem

er im Jahre 1958 dafür ~‚ 15,50 bezahlt habe.

0, Der Einwohnergemeind~rat Luterbach beantragt mit

Schreiben vom 2, Februar 1960 Abweisung der Beschwerde, Die gemeinsame

Grenze der Zuteilungsparzellen 18 und l6b sei — unter Flächenaus—

gleich - korrigiert worden, weil bestimmt angenommen werden könne, dass

künftige Wohnbauten auf dem Landstreifen von der Friedhof— zur

Schachenstrasse rechtwinklig zur projektierten Erschliessungs—

strasse erstellt würden, Die UeberbauungsmögliChkeit werde dadurch

keineswegs geschmälert. Für die Iiandabgabe an das Wegnetz sei eine

durchschnittliche Entschädigung von F~, l0~—— pro m2, nämlich

ca. Fr. 11,—— in der Zone an der Kantonsstrasse und ca. Er, 9,—— im

Gebiet der Friedhofstrasse (im Falle des Beschwerdeführers Fr. 9.06)

angemessen, Die Gemeinde I3uterbach habe bis anhin in ähnlichen

Fällen keine höheren Entschädigungen ausgerichtet.

D, Am 15, März fand im Rathaus eine Vergleichsverhandlung

statt, an welcher Herr und Frau Zürcher, der Projektverfasser, Ver

treter der Gemeindebehörden und des lau—Departementes teilnahmen,

Eine Einigung konnte jedoch nicht erzielt werden,

II, ~ erun~~st~pi3~t~

1, Besch~j~j~cher

Herr Zürcher ist als Eigentümer der in die Baulandum—

legung “Kreuzfeld“ einbezogenen Liegenschaft GB Luterbach Nr, 1113
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zur Beschwerde±‘ührung legitimiert0 Die Beschwerde ist fristgerecht

erhoben worden, Es ist deshalb darauf einzutreten,

Der Regierungsrat kann Baulandumlegungen nicht frei überprüfen~

Wie im Bauplanverfahren bildet die Einwohnergemeinde auch im Bauland

umlegungsverfahren die gegebene Planungseinheit und ist in der

Planung im Rahmen des Gesetzes autonom (‘~ 27 Baugesetz)~ In

Uebereinstimmung mit den §~ 216 und 223 des Gemeindegesetzos kann da

her der Regierungsrat Eaulandumlegungefl sowohl im Genehmigungs— wie

im Beschwerdeverfahrefl nur aus den Gesichtspunkten der Rechtswidrigkeit

und der Willkür, nichtauch der Zweckmässigkeit übep~üfen (RRB 5135

vom 30,10,1956 u,aj,

§ 27 des Baugesetzes erlaubt es der Gemeindebehörde, von sich

aus oder auf Begehren einzelner Grundeigentümer ungünstig gruppierte Bau-~

landparzellen umzulegen0 Das in die Umlegung einbezogene Land wird dabei

zu einer G-esamtfläche vereinigt. Von dieser Fläche ist das zu Strassen

und öffentlichen .~nlagen benötigte Land auszuscheiden, Alsdann ist die

verbleibende Restfläche unter Wahrung der anteilsmässigen Eigentums

rechte und allfälliger Entschädigungsansprüche zu verteilen, Dass den

Grundeigentümern das eingeworfene Land nicht mehr in der gleichen Lage,

Grösse und Form zugeteilt werden kann, ergibt sich notgedrungen aus

dem Zweck der Baulandumlegung, den beteiligten Eigentümern die rich

tige Ausnützung des Baugrundes zu ermöglichen, Die vom Beschwerde—

führer beanstandete Grenzziehung findet daher ihregesetzliche Grund

lage in § 27 des Baugesetzes.

Die Zuteilungsparzelle 18 des Rekurrenten und die Nachbar—

parzelle 16 b bilden zusammen einen geraden, ca. 23 m tiefen Landetrei—

fen, welcher sich von der Friedhof- zur Schachenstrasse erstreckt und im

Westen an die projektierte Erschliessungsstrasse, im Osten an das

Friedhofareal grenzt. Die gemeinsame, ursprüngliche Grenze wird, wie dem

Neuzuteilungsplan entnommen werden kann, nur geringfügig und unter

Flächenausgleich gedreht, sodass sie senkrecht zur Erschliessungs—

strasse zu stehen kommt, Diese G-renzziehung erscheint nicht als will

kürlich, Der Beschwerdeführer hat es in der Hand, sein ca. 42 m langes

Grundstück dereinst so zu parzellieren, dass es nicht — wie behauptet —

zu nahe am Friedhof und im Schattenwurf des Vorderhauses überbaut werden
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muss, Eine zweckmässige Parzellierung ist umso eher möglich, als

das Land nördlich des Wohnhauses Züröher offen ist,

Auf den finanziellen Beschwerdepunkt kann hier nicht

eingetreten werden, Streitige Entschädigungsansprüche im Zusammenhang

mit Baulandumlegungen sind im ordentlichen Schätzungsverfahren zu er

mitteln (~ 2 BaulandumlegungSVerOrdflUng, § 17 Baugesetz, Grundsätzliche

Entscheide Entscheide XXI 1957 Nr. 24). Die Einwohnergemeinde luterbach

wird ersucht, mangels einer Einigung über die EntschädigungsansPrüche

des Beschwerdeführers die Kantonale SchätzungskomflhiSsion anzurufen,

Soweit darauf eingetreten werden kann, ist die Beschwerde

als unbegrilndet abzuweisen.

2~ Genehmig..in~g der Bau1andum]~e~u~

Die Baulandumlegung “Kreuzfeld“ ist vorschriftsgemäss durch

geführt worden, Publikation, öffentliche Auflage, Einsprachenerledi

gung und Genehmigung durch den Einwohnergemeiflderat sind ordnungsge

mäss erfolgt, Der G-rundbuchverwalter von Kriegstetten bestätigt mit

Brief vom 15, März 1960, dass die Bereinigung der Dienstbarkeiten,

Vor— und Anmerkungen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und

grundbuchlich behandelt werden könne.

Das Umlegungsprojekt hat im Einspracheverfahren Abänderungen

erfahren, Von einer erneuten öffentlichen Auflage kann jedoch Umgang ge

nommen werden, da die GesamtkonzepticDn der Baulandumlegung dadurch

nicht tangiert worden ist. Der neue Zuteilungsplan und die entsprechen

den Tabellenauszüge sind den Betroffenen unter Ansetzung einer Ein—

sprachefrist an den Gemeinderat zugestellt worden. Eine Verfahrens—

vorschrift wurde somit nicht verletzt.

Die Baulandumlegung “Kreuzfeldt‘ kann grundsätzlich genehmigt

werden, Die Einwohnergemeinde I~uterbach ist einzuladen, die Umlegung zu

vermarken und zu vermessen und dem Regierun~srat zur definitiven Ge

nehmigung im Sinne von § 5 der Verordnung über die Umlegung oder Zu

sammenlegung von Bauland vorzulegen,
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Es wird
beschlossen:

19 Die Beschwerde des Herrn Fritz Zürcher, Rangiervorarbeiter,

I~uterbach, vom 12, Februar 1960 gegen den Beschluss des Einwohner-

gemeinderates Luterbach vom 2~. Februar 1960 wird abgewiesen, soweit

darauf einzutreten war0

2, Die vom Einwohnergemeinderat am 27. Juli 1959 sanktionierte und

im Einspracheverfahren teilweise abgeänderte Baulandumlegung

“Kreuzfeld“ wird grundsätzlich genehmigt,

3, Die Einwohnergemeinde luterbach wird eingeladen, die Bauland—

umlegung zu vermarken und zu vermessen und dem Regierungsrat zur

definitiven Genehmigung im Sinne von § 5 der Verordnung über die

Umlegung oder Zusammenlegung von Bauland vorzulegen.

~(durch die Einwohnergemeinde Luter—
(Staatskanzlei—Nr. 447»fl~ bach zu bezahlen EX).
Beschwerdeentscheidgebühr: Fr. 20..—
(Staatskanzlei—i‘4r. 448)NN (durch Herrn Fritz Zürcher zu

bezahlen, NN).

Der Staatssohreiber:

Bau-Departement (5)
Kant, Tiefbauamt (2)
J.Cant, Planungsstelle (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departeinentes,

Herrn Dr9 Müller, (2), mit Beschwerdeakten
Kant, Finanzverwaltung (2)
Kant, Vermessungsamt (2)
Kant, Grundbuchinspektorat, Olten (2)
Amtschreiberei Kriegstetten (2)
Ammannamt der Einwohnergemeinde Luterbach (2), mit Akten
Herrn Max Buser, dipl. Ing., Solothurn (3), mit Akten
Herrn Fritz Zürcher, Rangiervorarbeiter, Luterbach, mit Akten (NN)




